
Anmerkung: § 5(3) ÖPNVG 

„Dem Zweckverband ist die … zu übertragen. Er hat 

In Abstimmung mit seinen Mitgliedern auf eine  

integrierte Verkehrsplanung im ÖPNV hinzuwirken, 

insbesondere auf die Bildung eines einheitlichen 

Gemeinschaftstarifs, auf die Bildung kooperationsraum- 

übergreifender Tarife mit dem Ziel eines landesweitenTarifs ...“ 
Anmerkung: Das Land kann keine Umsetzung erzwingen, da die Tarifhoheit gemäß 

PBefG bei den VU liegt, zudem dann Verletzung des Konnexitätsprinzips 

Anmerkung: Der ertüchtigte NRW-Tarif ist ein vollwertiger Verbundtarif,  

der die derzeit bestehenden Tarifierungslücken schließt. 

Anmerkung: Derzeit ist offen, ob überhaupt eine 

Wirtschaftlichkeit durch den Westfalentarif für alle Regionen 

erreicht wird. Zudem steht die Gewinner/Verliererquote bei den 

Fahrgästen aufgrund einer unzureichenden Datenbasis nicht 

fest. Mit dem Westfalentarif wird im Gegensatz zum ertüchtigten 

NRW-Tarif die Entscheidungskompetenz in den Regionen im 

Vergleich zum Status quo eingeschränkt. 

Anmerkung:  Die durch die Preiskappung ab 120 km  bedingte 

Mischkalkulation führt in den Preisstufen bis 120 km zwangsläufig zu einer 

Preiserhöhung, da ansonsten Verluste entstehen: 

 

Unterschiedliche Preise im Westfalentarif für eine Relation von A nach B 

widersprechen der Transparenz. Anmerkung: Eine „Selbststeuerung des Westfalentarifs“ erfolgt 

 für die Regionen nur bedingt, da der Einstimmigkeitsgrundsatz nur 

 in Ausnahmebereichen vorgesehen ist. 

Anm. des ZWS in rot 



*1) siehe unten 

*1) Die Kompetenz der Regionen wird mit dem Westfalentarif gegenüber dem Status quo eingeschränkt 

 

Anm.: Nach den letzten Ergebnissen entsteht durch den 

Westfalentarif für den SPNV ein Minus von 710.000 €/a, ohne dass 

die Durchtarifierungs-/Harmonisierungsverluste berücksichtigt 

wurden. 

Anm.: Die Kalkulationsbasis ist nicht gesichert. Im Rahmen einer 

Berechnung für den VGWS-Raum entstanden Abweichungen >100%! 

Anm.: Höhe der Vertriebskosten bis heute ungeklärt. Zudem kommen noch Kosten für die Einnahmeaufteilung dazu. 



Anm.: Die derzeitigen Einnahmen aus dem NRW-Tarif 

 verbleiben zu 100% in den Regionen. Darüber hinaus ist 

mit zusätzlichen Einnahmen  aus dem ertüchtigten NRW-Tarif 

für die Regionen zu rechnen. 

Anm.: Die genannten Synergien sind teilweise 

auch ohne einen Westfalentarif umsetzbar. 

Anm.:  Der dargestellte Vergleich ist sachlich falsch. Wenn 

die Situation zwischen den Räumen verglichen werden soll, 

sind die aktuellen Gemeinschaftstarife die Vergleichsbasis. 



Anm.: Die Gestaltungshoheit der Partner wird 

eingeschränkt! 

Anm.: Auch heute wird in Westfalen-Süd die Politik in die Preisfindung des NRW-Tarifs eingebunden. Zu dem sollte klar sein, dass mit dem Wegfall des 

BahnCard-Rabattes sowie durch die Preiskappung ab 120 km Verteuerungen für die Fahrgäste einhergehen. Ein Verzicht auf eine Mischkalkulation mit  

entsprechenden preislichen Aufschlägen führt zwangsläufig zu sogenannten Harmonisierungsverlusten, die anderweitig finanziert werden müssen.  



 


